
0HUNEODWW��
2IIHQH�*DQ]WDJVJUXQGVFKXOH�LP�(LQ]XJVEHUHLFK�GHU�6WDGW�/HQJHULFK�

 
:DV�OHLVWHW�GLH�2IIHQH�*DQ]WDJVJUXQGVFKXOH��2*6�"�
 

• YHUELQGOLFKH�%HWUHXXQJ�ELV�������8KU�
• %HWUHXXQJ�DQ�DOOHQ�XQWHUULFKWVIUHLHQ�7DJHQ (z. B. bewegliche Ferientage) 
• %HWUHXXQJ�LQ�GHQ�)HULHQ]HLWHQ�YRQ�������ELV�������8KU�(nach Absprache mit den 

Eltern, der Schulleitung und der Leitung der OGS)�
• JHPHLQVDPHV�ZDUPHV��IULVFK�]XEHUHLWHWHV�0LWWDJHVVHQ�
• +DXVDXIJDEHQEHWUHXXQJ�XQWHU�IDFKNXQGLJHU�$XIVLFKW�
• IUHL]HLWSlGDJRJLVFKH�$QJHERWH (attraktive Projekte und Arbeitsgemeinschaften) 

 
:HOFKH�9HUSIOLFKWXQJHQ�JHKHQ�(OWHUQ�HLQ"�
 

• Die $QPHOGXQJ erfolgt für HLQ�6FKXOMDKU (01.08. bis 31.07. eines Jahres) 
• Die Teilnahme an der Offenen Ganztagsgrundschule ist IUHLZLOOLJ. Mit der 

Anmeldung YHUSIOLFKWHQ�sich die Erziehungsberechtigten zur 7HLOQDKPH�I�U�HLQ�
6FKXOMDKU. 

• $Q��XQG�$EPHOGXQJHQ während des laufenden Schuljahres sind nur in begründeten 
Ausnahmefällen (z. B. Umzug) möglich. 

• Die Kinder nehmen am JHPHLQVDPHQ Mittagessen teil. 
• Für das Mittagessen ist ein Beitrag von 2,00 ¼�ELV���50 ¼�SUR�0LWWDJHVVHQ zu 

entrichten. Der Beitrag wird jeweils zum 15. des Folgemonats erhoben. 
• Für die Teilnahme an der Offenen Ganztagsgrundschule wird ein PRQDWOLFKHU 

(OWHUQEHLWUDJ�erhoben. Die Höhe des Elternbeitrages ist abhängig von dem 
Elterneinkommen. 

 
Folgende (OWHUQEHLWUlJH werden derzeit erhoben: 
 

� �
-DKUHVEUXWWRHLQNRPPHQ� PRQDWOLFKHU�(OWHUQEHLWUDJ�
 
 bis 12.271 ¼� 0,00 ¼ 
 12.272 ¼�ELV��������¼� 20,00 ¼ 
 24.543 ¼�ELV��������¼ 40,00 ¼ 
 36.814 ¼�ELV��������¼ 60,00 ¼ 
 über 49.084 ¼ 100,00 ¼ 
 
 

Der Elternbeitrag wird jeweils zum 01. eines jeden Monats vom Konto der 
Erziehungsberechtigten abgebucht. Bei der Anmeldung zur offenen Ganztagsschule werden  
���(OWHUQEHLWUlJH�MlKUOLFK erhoben. 
 
Für das ]ZHLWH�.LQG vermindert sich der (OWHUQEHLWUDJ auf GLH�+lOIWH, das GULWWH�.LQG ist 
vom Beitrag EHIUHLW. 
 
Maßgebend für das (LQNRPPHQ ist das vorangegangene Kalenderjahr. Abweichend hiervon 
ist das 12fache des Einkommens des letzten Monats zugrunde zu legen, wenn es 
voraussichtlich auf Dauer höher oder niedriger ist als das Einkommen des vorangegangenen 
Kalenderjahres. 
 
Eine )HULHQEHWUHXXQJ ist bei entsprechendem Bedarf vorgesehen. Der Zeitraum wird in 
Absprache mit den Eltern, der Schulleitung und der Leitung der OGS festgelegt. 
$QPHOGXQJHQ�KLHU]X�VLQG�YHUSIOLFKWHQG. Die Beförderung haben die Eltern zu 
gewährleisten. Die Beförderungskosten werden nicht erstattet. 


